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Kostenverzeichnis zur Verwaltungskostensatzung

der Stadt Bad Soden am Taunus

l. Allgemeine Verwaltungskosten

1. Gebiuhren

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

Versenden von Akten, auch Bu3geldakten
auRRerhalb eines Buf3geldverfahrens,

je Frachtpostsendung € 10,00

Die Auslagen sind mit der Geblhr abgegolten.

Beglaubigung von Unterschriften €
Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien,

welche die Behorde selbst hergestellt hat,

T8 UTKUNG i €
Beglaubigungen in anderen Fallen:

Urkunden bis zu zehn Seiten, je Urkunde €

Jede Weitere Seite €
Fur einfache Amtshandlungen, welche mit einem administrativen Aufwand ver-
bunden sind, wird eine Verwaltungskostenpauschale von € 20,00 brutto erhoben.

Sonstige Leistungen an Dritte sind nach dem Zeitaufwand zu erheben:
Bei Amtshandlungen, die auf Anforderungen von Dritten veranlasst werden, sind
die angefallenen Verwaltungskosten je 15 Minuten (nach Zeitaufwand) weiter-
zugeben. Die Kosten richten sich nach der jeweils angegebenen Besoldungs-
und Vergitungsgruppe. Der Rechnungsstellung ist die Personalkostentabelle
des Landes Hessen mit den Arbeitsplatzkosten in der jeweiligen gultigen Fas-
sung zugrunde zu legen.

Weitere Gebuhren kdnnen nach dem Zeitaufwand erhoben werden. Ebenso kon-
nen Gebuhren erhoben werden, wenn Wartezeiten entstanden sind, die der Kos-
tenschuldner zu vertreten hat. Fur diese Falle gilt eine Verwaltungskostenpau-
schale von € 48,00 pro Stunde, bzw. die entsprechenden Summen je Zeitanteil.
Mit dieser Pauschale wird der Zeitaufwand der Beschéftigten abgegolten, die an
der Vornahme der Amtshandlung direkt beteiligt sind.

Fir die stadtischen Hausmeister gilt eine Kostenpauschale von € 50,00 pro Stun-
de. Eine Ausnahme bilden die Einsatze der Beschaftigten des Eigenbetriebs
Stadtwerke sowie der Beschéftigten des stadtischen Bau- und Betriebshofes.
Fir diesen Personenkreis gilt:



Bau- und Betriebshof
Stundeneinsatz fur eine Kolonnenleitung:
Stundeneinsatz flr einen Beschéftigten:

Stadtwerke Bad Soden am Taunus
Wasserversorgung
Stundeneinsatz fur den Wassermeister: .~~~

Stundeneinsatz fur eine Kolonnenleitung:
Stundeneinsatz fir einen Beschéftigten:

Abwasserbeseitigung
Stundeneinsatz fur eine Kolonnenleitung:
Stundeneinsatz fur einen Beschéftigten:

2. Auslagen

2.1 Anfertigen von Kopien je Seite:
2. 2. L IS DIN A
2.2.2 DIN A-
2.2 Anfertigen von GroRR3kopien je Seite:
2.2.1 bis DIN A-1

2.3 Benutzung von Personenkraftwagen je Kilometer

€
€

€

48,56
45,56

48,00
44,00
43,50

44,00
39,00

0,50
1,00

10,00
15,00

0,60

Die Benutzung von Spezialfahrzeugen wird ebenfalls je Kilometer abgerechnet.
Der Kilometerpreis ermittelt sich nach den jahrlichen Gesamtkosten/nach der

jahrlichen Kilometerleistung des Fahrzeuges.

Der Einsatz von Baufahrzeugen wird nach dem Aufkommen der Betriebsstunden

in Rechnung gestellt.

Il. Besondere Verwaltungskosten

1. Steuerwesen

1.1 Ersatz einer Hundesteuermarke. ...

1.2 Bescheinigung Uber gezahlte stadtische Abgaben
1.3 Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung

2. Fundsachenverwahrung

Bescheinigung in Fundsachenangelegenheiten
Aufbewahrung einer Fundsache

ah b dh

3,00
5,00
1,50

6,00
6,00



3. Gebuhr fur Auswertungen

Grundpreis fur den Einsatz der Datenverarbeitungsanlage € 200,00

Pro angefangene 1000 Datensétze € 20,00

4. Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

4.1 Liegenschaftsbescheinigungen bzw. -genehmigungen__ € 75,00
4.2 Bearbeitungsgebuhr fur Grenzregelungsverfahren._ . € 250,00
4.3  LoschungsbewilligUNG € 75,00
4.4 Bauakteneinsicht aus dem ArChiIV. € 12,00
4.5 Bearbeiten einer formlosen Bauvoranfrage. € 75,00

4.6 Weitere Gebluhren in Bau- und Grundsticksangelegenheiten werden nach dem
Zeitaufwand erhoben. Der Zeitaufwand wird im Viertelstunden- Takt mit € 12,00
abgerechnet.

5. Formulargebihren
Erhebung der Gebuhr nach dem Einkaufspreis und

Verwaltungskostenzuschlag von 10 %, aufgerundet
auf volle € 0,05

6. Weitergabe der anfallenden Kosten durch Dritte

Strom, Wasser nach Verbrauch
Mullcontainer (1,1 m3) pro angefangener Kalenderwoche € 25,00
Miilltonne (240 I) pro angefangener Kalenderwoche € 5,00

lll. Ordnungsrechtliche Verwaltungskosten

1. Festsetzung eines Wochen-, Spezial- oder
Jahrmarktes (8 69 Abs.1 Satz 1 in Verbindung
mit 88 67, 68 GewO)

Nach Zeitaufwand mindestens € 120,00.

2. Genehmigung fur StraRensperrungen/
Containeraufstellung (88 32, 45, 46 StVO)

2.1 Dauer bis zu einer Woche € 20,00



2.2 Fur jede weitere angefangene Woche € 10,00

2.3 Jahrespauschale € 150,00

Sondernutzungserlaubnis fir die Nutzung
offentlicher Flachen

3.1 Pro/gm und angefangener Monat € 1,50

zuziglich Genehmigungspauschale von € 10,00

3.2 Beivon der Stadt Uiberdachten Flachen zusatzlich

3.2.1 pro gm und angefangener Monat € 2,00

3.2.2 zuziglich Genehmigungspauschale ... € 10,00
3.3 Aufstellung von Werbeschildern

3.3.1 bis 0,6 gm pPro Janr € 100,00

3.3.2 iber 0,6 gm pro Jahr_______ € 200,00

3.3.3 jeweils zuzuglich Genehmigungspauschale_ € 10,00
3.4 Werbetransparent an/Uber Fahrbahn/StralRen

3.4.1 pro angefangene Woche € 12,50

3.4.2 zuziglich Genehmigungspauschale € 10,00
3.5 Plakate

3.5.1 pro Plakat und angefangene Woche € 0,50

3.5.2 zuziglich Genehmigungspauschalevon_____ € 10,00

Ortsansassige Vereine und ortsansassige Parteien sind bei OrtsstralRen fir die Ankindi-
gung von Veranstaltungen bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin von den
Sondernutzungsgebiihren mit Ausnahme der Genehmigungspauschale befreit. Gleiches
gilt fir Nachbarschaftsfeste bei einer Nutzung von maximal 24 Stunden.

Die unter Ziffer 3 aufgefiihrten Betrdge werden fiir politische Wahlwerbung nicht erhoben.

Gestattungen nach 8§ 12 GastG

Nach Zeitaufwand mindestens € 20,00.

Halten von gefahrlichen Hunden gemal der HundeVO

5.1 Erlaubnis zum Halten eines geféhrlichen Hundes_____ .. € 160,00
5.2 Vorlaufige Erlaubnis zum Halten eines gefahrlichen Hundes € 80,00
5.3 Verlangerung einer Erlaubnis zum Halten eines geféahrlichen Hundes_€ 100,00
5.4 Erlaubnis zum Ausbilden von Hunden zu Schutzzwecken € 75,00

Taxen und Mietwagen

6.1 Ortskundeprifung (je Versuch) € 20,50



6.2 Austausch von Kraftfahrzeugen (je Kraftfahrzeug) €

6.3 Neukonzessionierung von Mietwagen

6.3.1 Fir das erste Fahrzeug €

6.3.2 Fir jedes weitere Fahrzeug im gleichen Verfahren €

6.4 Neukonzessionierung von Taxen

6.4.1 Fir das erste Fahrzeug €
6.4.2 Fir jedes weitere Fahrzeug im gleichen Verfahren €

6.5 Verkehr mit Taxen und Mietwagen (Mischkonzession)

6.5.1 Fir das erste Fahrzeug €

6.5.2 Fir jedes weitere Fahrzeug im gleichen Verfahren €

IV. Gewerberechtliche Verwaltungskosten

1. Gewerberechtliche Amtshandlungen auf Grund der Gewerbeordnung
(GewO):

25,00

60,00
30,00

150,00
40,00

175,00
60,00

Auskunft aus dem Gewerberegister, soweit die Anfrage aus dem Gewerberegister oder

Nachschlagewerken beantwortet werden kann

- je Person €

20,00

2. Gewerberechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bestatigungen, Zulassungen

usw.

2.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeréten, die
mit einer dem Spielausgang beeinflussenden
technischen Vorrichtung ausgestattet sind, und
die Moglichkeit eines Gewinnes bieten
(833 C ADSAtZ 1 GeWO)

2.2 Bestatigung der Geeignetheit des
Aufstellortes (8 33 c Absatz 3 GeWO)

2.3 Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle
oder eines @hnlichen Unternehmens
(8331 AbSsatz 1 GeWO)

2.4 Erlaubnis zum Betrieb eines
Bewachungsgewerbes (8 34 a GewO)

2.5 Reisegewerbekarte
2.5.1 befristet bis 3 Jahre

befristet bis 5 Janre
2.5.2 Verlangerung befristeter

Reisegewerbekarten

bis 3 Jahre wird nach Zeitaufwand abgerechnet.

bis 5 Jahre wird nach Zeitaufwand abgerechnet.

600,00

50,00

3.400,00

1.000,00

75,00
100,00



2.5.3 Nachtrage (z. B. Erganzung der Handelsgegenstande) € 60,00

V. Verwaltungskosten des Personenstandswesens

Fur EheschlieBungen auRerhalb den Raumlichkeiten des
Standesamtes wird eine Gebuhrvon, € 300,00
erhoben.



	Kostenverzeichnis zur Verwaltungskostensatzung
	I. Allgemeine Verwaltungskosten
	II. Besondere Verwaltungskosten
	           Grundpreis für den Einsatz der Datenverarbeitungsanlage €  200,00
	III. Ordnungsrechtliche Verwaltungskosten
	IV. Gewerberechtliche Verwaltungskosten
	V. Verwaltungskosten des Personenstandswesens





